
 

 

 

 

 

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN ZU RAHMENVERTRAG ÜBER DIE 

VERMARKTUNG UND  

VERWERTUNG VON KUNSTGEGENSTÄNDEN 

 

 

Vervielfältigungsrecht 

§ 15 UrhG 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk – gleichviel in welchem Verfahren, in welcher Menge 
und ob vorübergehend oder dauerhaft – zu vervielfältigen. 
(BGBl I 2003/32, ab 1. 7. 2003, s Anm zu § 12 Abs 2)  
(2) Eine Vervielfältigung liegt namentlich auch in dem Festhalten des Vortrages oder der Aufführung eines 
Werkes auf Mitteln zur wiederholbaren Wiedergabe für Gesicht oder Gehör (Bild- oder Schallträger), wie zum 
Beispiel auf Filmstreifen oder Schallplatten. 
(3) Solchen Schallträgern stehen der wiederholbaren Wiedergabe von Werken dienende Mittel gleich, die ohne 
Schallaufnahme durch Lochen, Stanzen, Anordnen von Stiften oder auf ähnliche Art hergestellt werden 
(Drehorgeln, Spieldosen u. dgl.). 
(4) Bei Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste umfaßt das Vervielfältigungsrecht auch das 
ausschließliche Recht, das Werk danach auszuführen. 
  
 
Verbreitungsrecht 

§ 16 UrhG 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, Werkstücke zu verbreiten. Kraft dieses Rechtes dürfen 
Werkstücke ohne seine Einwilligung weder feilgehalten noch auf eine Art, die das Werk der Öffentlichkeit 
zugänglich macht, in Verkehr gebracht werden. 
(2) Solange ein Werk nicht veröffentlicht ist, umfaßt das Verbreitungsrecht auch das ausschließliche Recht, das 
Werk durch öffentliches Anschlagen, Auflegen, Aushängen, Ausstellen oder durch eine ähnliche Verwendung 
von Werkstücken der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
(3) Dem Verbreitungsrecht unterliegen – vorbehaltlich des § 16a – Werkstücke nicht, die mit Einwilligung des 
Berechtigten durch Übertragung des Eigentums in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in 
einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind. 
(BGBl I 2003/32, ab 1. 7. 2003, s Anm zu § 12 Abs 2)  
(4) Dem an einem Werke der bildenden Künste bestehenden Verbreitungsrecht unterliegen Werkstücke nicht, 
die Zugehör einer unbeweglichen Sache sind. 
(5) Wo sich dieses Gesetz des Ausdruckes „ein Werk verbreiten“ bedient, ist darunter nur die nach den 
Absätzen 1 bis 3 dem Urheber vorbehaltene Verbreitung von Werkstücken zu verstehen. 
  
 
Vermieten und Verleihen 

§ 16a UrhG 
(1) § 16 Abs. 3 gilt nicht für das Vermieten (Abs. 3) von Werkstücken. 
(2) § 16 Abs. 3 gilt für das Verleihen (Abs. 3) von Werkstücken mit der Maßgabe, daß der Urheber einen 
Anspruch auf angemessene Vergütung hat. Solche Ansprüche können nur von Verwertungsgesellschaften 
geltend gemacht werden. 
(3) Im Sinn dieser Bestimmung ist unter Vermieten die zeitlich begrenzte, Erwerbszwecken dienende 
Gebrauchsüberlassung zu verstehen, unter Verleihen die zeitlich begrenzte, nicht Erwerbszwecken dienende 
Gebrauchsüberlassung durch eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung (Bibliothek, Bild- oder 
Schallträgersammlung, Artothek und dergleichen). 
(4) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht. 

• 1. für das Vermieten und Verleihen zum Zweck der Rundfunksendung (§ 17) sowie des öffentlichen 
Vortrags und der öffentlichen Aufführung und Vorführung (§ 18), 

• 2. für Werke der angewandten Kunst (des Kunstgewerbes). 

(5) Gestattet ein Werknutzungsberechtigter oder der nach § 38 Abs. 1 berechtigte Filmhersteller gegen Entgelt 
anderen das Vermieten oder Verleihen von Werkstücken, so hat der Urheber gegen den  



 

 

 
 
 
 
Werknutzungsberechtigten beziehungsweise den Filmhersteller einen unverzichtbaren Anspruch auf einen 
angemessenen Anteil an diesem Entgelt. Steht der Vergütungsanspruch für das Verleihen von Werkstücken 
nach dem Gesetz oder auf Grund eines Vertrages einem anderen zu, so hat der Urheber einen unverzichtbaren 
Anspruch auf einen angemessenen Anteil an der Vergütung. 
  
 
Senderecht 

§ 17 UrhG 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk durch Rundfunk oder auf eine ähnliche Art zu senden. 
(2) Einer Rundfunksendung steht es gleich, wenn ein Werk von einer im In- oder im Ausland gelegenen Stelle 
aus der Öffentlichkeit im Inland, ähnlich wie durch Rundfunk, aber mit Hilfe von Leitungen wahrnehmbar 
gemacht wird. 
(BGBl 1980/321)  
(3) Die Übermittlung von Rundfunksendungen 

• 1. durch eine Rundfunkvermittlungsanlage und 

• 2. durch eine Gemeinschaftsantennenanlage, 
o a) wenn sich die Standorte aller Empfangsanlagen nur auf zusammenhängenden 

Grundstücken befinden, kein Teil der Anlage einen öffentlichen Weg benützt oder kreuzt und 
die Antenne vom Standort der am nächsten liegenden Empfangsanlage nicht mehr als 500 m 
entfernt ist oder 

o b) wenn an die Anlage nicht mehr als 500 Teilnehmer angeschlossen sind, 

gilt nicht als neue Rundfunksendung. Im übrigen gilt die gleichzeitige, vollständige und unveränderte 
Übermittlung von Rundfunksendungen des Österreichischen Rundfunks mit Hilfe von Leitungen im 
Inland als Teil der ursprünglichen Rundfunksendung. 

  
Zurverfügungstellungsrecht 

§ 18a UrhG 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk der Öffentlichkeit drahtgebunden oder drahtlos in 
einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 
zugänglich ist. 
(2) Wenn sich dieses Gesetz des Ausdrucks „ein Werk der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen“ oder „öffentliche 
Zurverfügungstellung eines Werkes“ bedient, ist darunter nur die dem Urheber nach Abs. 1 vorbehaltene 
Verwertung zu verstehen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand, 20.10.2006 


